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Einkommenserklärung
zum Förderantrag selbst genutztes Wohneigentum vom  

Alle Betragsangaben in Euro. Für jede haushaltsangehörige Person mit eigenem Einkommen ist eine gesonderte 
Einkommenserklärung notwendig.

Name, Vorname

   
Postleitzahl Ort Straße Hausnummer

1. Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit/Versorgungsbezüge 

Steuerpflichtige Einkünfte im Kalenderjahr vor Antragstellung 1. Januar bis 31. Dezember 20  
    Jahresbetrag

Steuerpflichtige Einkünfte in den vergangenen zwölf Monaten vor Antragstellung ohne Sonderzuwendungen und 
steuerfreie Einnahmen

Monat Jahr Betrag Monat Jahr Betrag

Steuerpflichtige Sonderzuwendungen Betrag in den ver
gangenen zwölf Monaten 
vor Antragstellung

In den nächsten 
zwölf Monaten zu 
erwartender Betrag

Weihnachtsgeld

Urlaubsgeld

sonstige Leistungen

Änderung der Einkünfte

Bei den vorstehend aufgeführten Einkünften haben sich unbefristete Veränderungen ergeben beziehungsweise werden 
sich in den nächsten zwölf Monaten mit Sicherheit unbefristete Veränderungen ergeben:

 nein  ja, ab dem 

   Erhöhung  Verringerung neuer Betrag 
    monatlich  jährlich

Begründung

Ich bin beschäftigt seit  .  unbefristet  befristet bis 
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Einkommenserklärung von  (Name, Vorname)

2. Weitere Einkünfte Jahr Betrag

2.1 Renten
(Alters, Erwerbsunfähigkeits, Berufsunfähigkeitsrenten, Renten an Witwen, Witwer und 
Waisen, Betriebs/Werksrenten, Zusatzversorgungsrente)

monatlich

2.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
jährlich

2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb/selbstständiger Arbeit (Gewinn)
jährlich

2.4 Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft (Gewinn)
jährlich

2.5 Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG sowie Unterhaltsvorschuss)
jährlich

2.5.1 Unterhaltsleistungen steuerfrei
monatlich

2.5.2 Unterhaltsleistungen steuerpflichtig
monatlich

2.6 Ausländische Einkünfte
 monatlich  jährlich

2.7 Vom Arbeitgeber pauschal besteuerter Arbeitslohn (z. B. 538€Job)
monatlich

2.8 Arbeitslosengeld
 täglich 

 monatlich  jährlich

3. Werbungskosten
(bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, Versorgungsbezügen) 
   Betrag jährlich

4. Kinderbetreuungskosten (im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG) 
   Betrag jährlich

5. Steuern, Kranken- und Rentenversicherung

Ich zahle:

 Einkommens und Lohnsteuer

 Beiträge zu einer Krankenversicherung

  Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zu ähnlichen Einrichtungen mit entsprechender Zweckbindung 
(z. B. Lebensversicherung)

6. Unterhaltszahlungen

Ich zahle aufgrund einer gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung an folgende Personen Unterhalt:

 
   Betrag jährlich

 
   Betrag jährlich
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Einkommenserklärung von  (Name, Vorname)

Änderung der Einkünfte (Ziffern 2. bis 6.)

Bei den vorstehend aufgeführten Einkünften/Angaben/Ziffern  haben sich dauerhafte 
Veränderungen ergeben beziehungsweise werden sich in den nächsten zwölf Monaten ab Antragstellung mit Sicherheit 
dauerhafte Veränderungen ergeben:

 nein  ja, ab dem 

   Erhöhung  Verringerung neuer Betrag 
    
    monatlich  jährlich

Begründung

Bestätigung der Antragstellerin/des Antragstellers, der/des Haushaltsangehörigen

Ich versichere, dass die vorstehenden Erklärungen richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben in 
dieser Erklärung und in den ergänzenden Unterlagen strafbar sein können. Ich ermächtige das zuständige Finanzamt,

 
Zuständiges Finanzamt SteuerID

Auskunft über meine Einkommensverhältnisse zu erteilen.
Hinweis: Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit Ihrer Angaben kann die Bewilligungsbehörde gemäß § 14 Abs. 5 WFNG NRW eine Auskunft von 

Ihrem Arbeitgeber verlangen. Vor einem Auskunftsersuchen wird Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

 
Ort, Datum Unterschrift
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Einkommenserklärung von  (Name, Vorname)

Folgende Belege habe ich als Nachweis beigefügt:

 Vordruck „Anlage zur Einkommenserklärung/Angaben zum Haushalt“ (nur einmal je Haushalt)

 Lohn/Gehaltsbescheinigungen

 Letzter Einkommenssteuerbescheid

 Letzte Einkommenssteuererklärung

 Aktueller Rentenbescheid/aktueller Bescheid über Versorgungsbezüge

 Arbeitslosengeldbescheid

 Nachweis über erhöhte Werbungskosten (z. B. Steuerbescheid, Bestätigung Finanzamt)

 Nachweis über die geleisteten Kinderbetreuungskosten

 Nachweis über freiwillige Beiträge zur Krankenversicherung

 Nachweis über freiwillige Renten und Lebensversicherungsbeiträge

 Nachweis über die gesetzliche Unterhaltsverpflichtung und Höhe der Unterhaltszahlungen

 Nachweis über erhaltene Unterhaltsleistungen/Unterhaltsvorschuss Antragsteller/in und Angehörige

 Nachweis über erhaltenes Krankengeld

 Nachweis über erhaltenes Elterngeld

 Gewinn und Verlustrechnung (GuV)/Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)

 Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe SGB III)

 Sonstige Nachweise

Familienbonus:

 Schwangerschaftsbestätigung/Mutterpass

 Nachweis Kindergeld 

Anrechenfreie Beträge:

 Heiratsurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde

 Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid nach § 152 Abs. 1 SGB IX

 Nachweis der Pflegebedürftigkeit 
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Hinweise zur Einkommenserklärung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte nehmen Sie sich ein wenig Zeit für das sorgfältige 
Ausfüllen der Einkommenserklärung. Sie tragen damit zu 
einer zügigen Bearbeitung bei und vermeiden unnötige 
Rückfragen. Die für einen vollständigen Antrag benötigten 
Unterlagen können Sie der letzten Seite des Antragsvor
drucks zur Förderung selbst genutzten Wohneigentums 
entnehmen. Alle notwendigen Vordrucke finden Sie auf 
unseren Internetseiten unter www.nrwbank.de/formulare.

Was ist Einkommen?

Maßgebendes Gesamteinkommen ist die Summe der 
Jahreseinkommen der Haushaltsangehörigen abzüglich 
der Kinderbetreuungskosten im Sinne von § 10 Absatz 1 
Nummer 5 des Einkommenssteuergesetzes (EStG).

Jahreseinkommen ist die Summe der positiven Einkünfte 
im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummern 1 bis 4, 6 und 7 sowie 
des Absatzes 2 Satz 1 EStG. Dazu gehören:

1. Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit (z. B. steuer
pflichtiger Lohn, Gehalt, Pensionen),

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb und selbstständiger 
Arbeit,

3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,

4. Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft,

5. sonstige Einkünfte im Sinne von § 22 EStG (z. B. Renten, 
Versorgungsleistungen, Unterhaltsleistungen) sowie 
Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschuss
gesetz.

Zum Jahreseinkommen gehören auch:

6. der steuerfreie Betrag von Versorgungsbezügen 
(§ 19 Absatz 2 EStG),

7. das Arbeitslosengeld 1 (§ 32b Absatz 1 Nummer 1 EStG),

8. die ausländischen Einkünfte (§ 32b Absatz 1 
 Nummern 2 und 3 EStG), sofern ihre Einkunftsart einer 
der Einkunftsarten von § 14 Absatz 2 WFNG NRW 
entspricht,

9. der vom Arbeitgeber pauschal besteuerte Arbeitslohn 
(§ 40a EStG, z. B. 538€Job).

Zum anrechenbaren Jahreseinkommen zählen nicht:

 − Ausbildungsvergütung eines Kindes im Sinne von 
 § 32 Absätze 1 und 3 bis 5 EStG;

 − Einkünfte einer zu betreuenden Person, die hilflos im 
Sinne von § 33b Absatz 6 Satz 3 EStG ist

Die Einkünfte werden um Werbungskosten (§ 9a EStG) 
bereinigt. Auch für steuerfreie Einnahmen wird eine 

Abzugspauschale gewährt. Sie beträgt bei sonstigen 
Einkünften im Sinne von § 22 EStG und Unterhaltsvorschuss 
von § 32 EStG sowie Arbeitslosengeld I zurzeit 102 €. Im 
Ausland erzielte Einkünfte und vom Arbeitgeber pauschal 
versteuerter Arbeitslohn werden um einen Pauschalbetrag 
von zurzeit 1.230 € bereinigt.

Steuerzahlungen (Lohn/Einkommensteuer, Solidaritäts
zuschlag und Kirchensteuer) führen zu einem Pauschal
abzug von 12 Prozent vom steuerpflichtigen Einkommen. 
Die Zahlung von Krankenversicherungsbeiträgen wird mit 
einem pauschalen Abzug von 12 Prozent und die Zahlung 
von Renten oder Lebensversicherungsbeiträgen mit 
einem Pauschalabzug von 12 Prozent berücksichtigt. 
Entsprechendes gilt auch, wenn die Beiträge zugunsten 
einer zum Haushalt rechnenden Person geleistet werden, 
die selbst keinen pauschalen Abzug geltend machen kann.

Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens sind folgende 
Beträge anrechnungsfrei:

 − 330 € für jede häuslich pflegebedürftige Person des 
Pflegegrades 1;

 − 665 € für jede häuslich pflegebedürftige Person des 
Pflegegrades 2 oder jede schwerbehinderte Person mit 
einem Grad der Behinderung von 50 bis unter 80;

 − 1.330 € für jede häuslich pflegebedürftige Person des 
Pflegegrades 3 oder jede schwerbehinderte Person mit 
einem Grad der Behinderung von 80 bis unter 100 oder 
für jede häuslich pflegebedürftige Person des Pflege
grades 1 mit einem Grad der Behinderung von unter 80;

 − 2.100 € für jede häuslich pflegebedürftige Person des 
Pflegegrades 2 oder 3 mit einem Grad der Behinderung 
von unter 80 oder für jede häuslich pflegebedürftige 
Person des Pflegegrades 1 mit einem Grad der Behinde
rung von wenigstens 80;

 − 4.500 € für jede häuslich pflegebedürftige Person des 
Pflegegrades 4 oder jede schwerbehinderte Person 
mit einem Grad der Behinderung von 100 sowie für 
jede häuslich pflegebedürftige Person der Pflegegrade 
2 oder 3 mit einem Grad der Behinderung von wenigs
tens 80;

 − 5.830 € für jede häuslich pflegebedürftige Person des 
Pflegegrades 5 sowie für jede häuslich pflegebedürftige 
Person des Pflegegrades 4 mit einem Grad der Behinde
rung von wenigstens 80;

 − 4.000 € bei Zweipersonenhaushalten und Ehepaaren 
sowie eingetragenen Lebenspartnerschaften im Sinne 
des Gesetzes über die eingetragene Lebenspartner
schaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG) unter im 
Übrigen gleichen Voraussetzungen;

https://www.nrwbank.de/de/foerderung/formulare
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 − bis zu 4.000 € für Aufwendungen zur Erfüllung gesetz
licher Unterhaltsverpflichtungen für eine haushalts
angehörige Person, die auswärts untergebracht ist;

 − bis zu 8.000 € für Aufwendungen zur Erfüllung gesetz
licher Unterhaltsverpflichtungen für eine nicht zum 
Haushalt rechnende frühere oder dauernd getrennt 
lebende Ehegattin oder Lebenspartnerin oder einen 
nicht zum Haushalt rechnenden früheren oder dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner;

 − bis zu 4.000 € für Aufwendungen zur Erfüllung gesetz
licher Unterhaltsverpflichtungen für eine sonstige nicht 
zum Haushalt rechnende Person.

Anrechnungsfreie Beträge werden nicht auf das Jahres
einkommen einzelner haushaltsangehöriger Personen 
angerechnet, sondern vermindern die Summe der Jahres
einkommen aller Haushaltsangehörigen. Das gilt auch für 
Kinderbetreuungskosten im Sinne von § 10 Absatz 1 
Nummer 5 EStG.

Welche Zeiträume sind bei der Einkommensprüfung 
entscheidend?

Bei der Ermittlung des Jahreseinkommens ist regelmäßig 
das Jahreseinkommen des vergangenen Kalenderjahres 
zugrunde zu legen. Es ist in den Fällen zugrunde zu legen, 
in denen sich die Einkommensverhältnisse bis zum Stichtag 
(Datum der Antragstellung) nicht geändert haben und auch 
innerhalb von zwölf Monaten ab Antragstellung unverän
dert fortbestehen werden. Bei dauerhafter Änderung der 
Einkommensverhältnisse bis zu zwölf Monate vor oder 
ab dem Antragszeitpunkt werden anstelle des Vorjahres
einkommens die aktuellen Einkommensverhältnisse durch 
Addition oder Multiplikation angetroffener oder zu 
erwartender Einkünfte auf ein fiktives Jahreseinkommen 
hochgerechnet.

Welche rechtlichen Grundlagen gelten für die 
 Einkommensprüfung?

 − §§ 13 bis 15 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung 
von Wohnraum für das Land NordrheinWestfalen 
(WFNG NRW),

 − Verwaltungsvorschriften zur Ermittlung der Ein
kommensverhältnisse nach §§ 13 bis 15 WFNG NRW 
(Einkommensermittlungserlass) vom 15. November 2016 
(GV. NRW. S. 970) in der jeweils gültigen Fassung.

Wie stellen Sie fest, ob Ihr Haushalt die 
 Einkommensgrenze einhält?

Informationen zu den Einkommensgrenzen erhalten 
Sie auf den Internetseiten der NRW.BANK 
(www.nrwbank.de/einkommensgrenzen) und des 
 Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 
 Digitalisierung des Landes NordrheinWestfalen 
(www.mhkbd.nrw.de).

Darüber hinaus können Sie den „Chancenprüfer 
 Wohneigentum“ unter www.nrwbank.de/chancenpruefer 
nutzen, der Ihre individuellen Fördermöglichkeiten – 
 abgestimmt auf die Lage des Objekts und Ihre Haushalts 
und Einkommenssituation – ermittelt. Die erforderlichen 
Daten können leicht und schnell in das System eingegeben 
werden.

Bitte beachten Sie:

Entscheidend für die Einkommensprüfung und damit die 
Ermittlung der Fördermöglichkeit sind die Berechnungen 
und Feststellungen durch die Bewilligungsbehörde (Stadt 
oder Kreisverwaltung, in deren Bereich das Förderobjekt 
liegt oder errichtet werden soll). Kontaktdaten der Bewilli
gungsbehörde finden Sie, neben vielen weiteren Informa
tionen, unter www.nrwbank.de/eigentumsfoerderung.

https://www.nrwbank.de/de/privatpersonen/bestandskunden-wohneigentum
https://www.mhkbd.nrw/
https://www.nrwbank.de/de/info-und-service/tools-und-rechner/chancenpruefer/
https://www.nrwbank.de/de/privatpersonen/wohneigentum
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